NURNBERG

Vorgaben zur Antragstellung gemaR Telekommunikationsgesetz (TKG)

Version 1.1- Stand 29.12.2025;

Bitte beachten Sie, dass stets die aktuellste Fassung dieser Hinweise zu verwenden ist. Die jeweils giiltige
Version finden Sie auf der Internetseite des Servicebetriebs Offentlicher Raum Nuirnberg (SOR).

Von einer Tiefbaumaflnahme im &ffentlichen Verkehrsraum sind Belange der Stadt Nuirnberg, der
Ver- und Entsorgungsbetriebe sowie Dritter betroffen. Dazu gehdéren Leitungen im Erdreich,
Anlagen im Umfeld der BaumalRnahme, Stadtgestaltung, Verkehr, Umwelt, Denkmalschutz,
Wasserwirtschaft, OPNV und weitere.

Zum Schutz dieser Anlagen ist grundsatzlich vor Bauausfiihrung eine Leitungsauskunft
durchzuflihren.

Beim Neu- und Umbau von Anlagen (z. B. Ver- und Entsorgungsleitungen) ist zusatzlich ein
Instruktionsverfahren (Anhérungsverfahren) durchzufuhren.

Mit dem Instruktionsverfahren muss mindestens 14 Wochen vor der Ausfliihrung begonnen
werden.

Gemal den Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes (TKG), insbesondere im Hinblick
auf die in § 127 ff. TKG verankerten Genehmigungs- und Mitwirkungspflichten, ist die Vorlage
vollstandiger und priffahiger Antragsunterlagen erforderlich.

Nur durch die Angabe aller relevanten Daten kann eine rechtssichere Entscheidung getroffen und
die notwendige Koordinierung mit weiteren Tragern offentlicher Belange gewahrleistet werden.
Die nachstehenden Anforderungen sind daher unverzichtbar, um eine geordnete Durchfiihrung der
geplanten MaRnahmen im &ffentlichen Verkehrsraum sicherzustellen, Uberschneidungen mit
anderen BaumalRnahmen zu vermeiden und den Schutz 6ffentlicher Infrastruktur, der
Verkehrssicherheit sowie stadtebaulicher und umweltbezogener Belange zu gewahrleisten.
AnschlieBend finden Sie eine Ubersicht der im Antrag zwingend einzureichenden Angaben und
Unterlagen.
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1.1.

1.2.
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1.4.

NURNBERG

Instruktionsumfang

Fur eine effiziente und qualitativ einwandfreie Bearbeitung der Antrage auf Zustimmung nach
dem TKG ist der Umfang der geplanten Verlegungen pro Antrag entscheidend. Ublicherweise
umfassen Antradge Hausanschllisse, einzelne Stral3enabschnitte, kleinere Cluster aus
mehreren StralRen oder Anschlussleitungen, beispielsweise fur Grof3kunden oder Funkmasten.

Im Rahmen des LWL-Ausbaus konnen auch mehrere Cluster oder ganze Ringnetze in einem
Antrag zusammengefasst werden. Der Umfang ist in diesen Fallen jedoch vorab mit SOR/V-5
(soer-instruktionen@stadt.nuernberg.de) abzustimmen.

Linzenznehmer/Antragsteller

Anschrift

Mail

Ansprechpartner

Rechnungsadresse fir TKG-Gebuhren (falls abweichend)

Planungs-/Ingenieurburo (falls vorhanden)

e Anschrift

e Mail

e projektbezogener Ansprechpartner (Mail; Tel.)

Bauvorhaben

e Beschreibung

e Verlegetiefe und Verlegeart (z.B. offene Bauweise, Trenching nur in asphaltierten
Gehwegen, Spulbohrung)

¢ Projektnummer (im TK-Ausbau mit vorgestellter Kennung der Vereinbarung zur
Wiederherstellung)

¢ Ausfuhrungszeitraum (so genau wie mdglich, mind. Jahr Beginn u. Ende, sowie
entsprechende Quartale)

Anlagen

o Plane

¢ Vollmachten

¢ Nachweis der Nutzungsberechtigung nach TKG (bei wiederkehrender Verlegungsabsicht ist
ein Verweis auf Erstnachweis ausreichend)

¢ Information zur Koordinierung/Abstimmung mit Ma3nahmen Dritter (spatestens 21 Tage
nach Antragsstellung)

¢ Vorbegehungsprotokolle (optional)

¢ malistabsgerechte Fotomontagen bei Schaltschréanken

e Mal- oder Produktangaben bei Schaltschranken
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Plane

Die Plane sind als PDF méglichst in Vektorformat abzugeben.

2.1. Ubersichtsplan

2.2.

Planunterteilung mit Blatthummern

Malfistab 1:500 oder 1:1000 (Planformat an Mal3stab angepasst)
kein Luftbild als Hintergrundebene

StralRennamen lesbar (mindestens Hauptverkehrsstralien)
Trassenfiihrung

Cluster-/Gebietsgrenzen (optional)

Legende und genordet

Detailplane

Hierflr kann auch der von der Stadt Nurnberg zur Verfligung gestellte Stadtplan mit Zeichen-
und Druckfunktionen genutzt werden:
https://geoportal.nuernberg.de/masterportal/stadtplan/

Mafstab 1:500

Planformat A4 — A2

genordet

Legende

mit Luftbild hinterlegt

StraRenplan muss enthalten (aktuelle Grundkarte des Wegebaulasttragers SOR):
Flurstiickgrenzen, -nummern

— Gebaude

StralRennamen und Hausnummern lesbar

Stralden- und Gehwegkanten *

Stralenseitenraum/Nebenanlage (Baumscheiben, Verkehrsinseln etc) *

*Alternative bei Gebietsplanungen und nach Absprache mit SOR/V-5/KO:

Die geforderten Informationenen sind entscheidend, um eine Zuriickweisung des Antrags zu vermeiden. In
Luftbildern sind die Gehwege, Griinflachen, Stralenrander, Verkehrsinseln, etc. nicht eindeutig zu identifizieren.
Dies kann zu einer nicht zuldssigen Trassenplanung und Nachinstruktionen fiihren.

Um bei Antragseingang eine Vorpriifung zu erméglichen, kdnnen nach Absprache auch digitale Daten der
Planung eingereicht werden. Damit kann evtl. der Detailierungsgrad der Plane reduziert werden.

Trassenflhrung - Linienstarke deutlich gegeniber anderer Markierungen gestalten
Leitungsangaben an Trassenfihrung:

— Verlegeart (wenn von offener Bauweise abweichend)

— Mindestuberdeckung (in Meter)

— farbige Kennzeichnung bei Abweichung von den Regeliiberdeckungen SOR

— Abschnittslange in Meter

— Rohr-/Leitungsdimension (z.B. DN100, LWL,...)

— verkehrliche Selbsteinschatzung (s. 3. und Anlage)

Nutzung vorhandener Leitungskanale ist anzuzeigen (farbig oder linientypisch)
keine Cluster-/Gebietsgrenzen
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2.3. Verkehrliche Selbsteinschatzung (Verkehrsregelplane optional)

In Hauptverkehrsstralien (HVS) ist eine verkehrliche Selbsteinschatzung in den Planen textlich
mit Rot, Gelb, Griin anzugeben (Ampelfarbe gemaf Anlage).

Bei Vollsperrungen einer HVS, auch wenn dies nur eine Richtungsfahrbahn betrifft, sind
bereits erste Verkehrssicherungsplane beizulegen.

3. Leitungsfilhrung

3.1. Leitungen sind grundsatzlich zu verlegen:
e in Gehwegen
an Gehweghinterkanten bzw. Grundstlicksgrenzen
langs der Gehwegfiihrung
die Querungen senkrecht zur Strallenachse
in offener Bauweise (Ausnahmen mit Begriindung)

3.2. Flachen die grundsatzlich nicht genehmigt werden / zu vermeiden sind:
e Stralen (aul3er bei Querungen)
e Parkbuchten
e Baumscheiben
e Grunflachen

4. Verlegetiefe/Mindestiiberdeckung

Es ist grundsatzlich die Uberdeckungen anzugeben
(Uberdeckung = Verlegetiefe - Rohrdurchmesser).

4.1. Regeliiberdeckungen SOR

e Fahrbahn mind. 1,170 m
e Bankettbereiche mind. 1,20 m
e Gehwegbereiche mind. 0,65 m (auRerhalb von Zufahrten)
e Zufahrtsbereiche mind. 1,10 m

4.2. Regeluberdeckung AtB BeStra = 0,5 m (nur bei LWL)

4.3. Uberdeckung < 0,5 m (mindertiefe Verlegung nur bei LWL)
e Uberdeckung < 0,5 m jedoch unter dem Planum des StraRenoberbaus
e nur im Gehwegbereich
¢ Vereinbarung fur mindertiefe Verlegung mit SOR nétig

5. Riicklauf aus Mitverlequngs- und Bedafsanfrage an Dritte

Bei Neu- und Umbau von Anlagen (z. B. Ver- und Entsorgungsleitungen) ist ein
Instruktionsverfahren mit Dritten, parallel zum Antrag nach TKG, vom Antragsteller durchzuflhren.

Die im beigefugten Rucklaufformular (Anhang) genannten Dritten sind vom Antragsteller selbsttatig
e von der geplanten BaumalRnahme zu informieren.
e eine qualifizierte Stellungnahme evtl. mit Belangen oder Vorbehalte einzuholen.
¢ die Mitverlegungswiinsche abzufragen und zu beriicksichtigen.
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Im Racklaufformular sind die baulich und verkehrlich relevanten Ergebnisse aus den
Ruckantworten der Abfragen anzugeben.

Das Ricklaufformular (Anlage) ist Teil der vollstandigen und priiffahigen Antragsunterlagen und
muss -um Verzdgerungen der Bescheidung zu vermeiden- spatestens 3 Wochen nach
Antragseinreichung vorliegen.

6. Informationen und Quellen

Unter den folgenden Links finden Sie die aktuellsten Informationen zu Spartenauskinften und
Instruktionen in Form von Beteiligungslisten, Anforderungen bei Antradgen sowie ein interaktiver
Stadtplan, in dem Sie grafische Eintragungen beziiglich Baugebiet vornehmen und ausdrucken
kdénnen.

o SOR-Genehmigungen:
https://www.nuernberg.de/internet/soer nbg/einfachonlinemachen.html
e SOR-Spartenauskunft:
https://www.nuernberg.de/internet/soer nbg/leitungsauskunft instruktionsverfahren.htmi#

01
e SOR-Instruktionsverfahren:
https://www.nuernberg.de/internet/soer nbg/leitungsauskunft instruktionsverfahren.html#

02
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Anlage: Verkehrliche Selbsteinschatzung

Um die einzelnen Arbeiten, in den stark belasteten Stral’en (Hauptverkehrsstralten — HVS), noch
besser aufeinander abstimmen zu konnen, ist es erforderlich, dass von lhnen eine erste
rudimentare Einschatzung getroffen wird, wie stark der Eingriff in den Stralenverkehr erfolgen
wird.

Die verkehrliche Selbsteinschatzung ist durch Sie aufgrund Ihrer Erfahrungswerte aus dem
Umgang mit den geltenden Regelwerken, wie RSA, ASR, etc., leicht anzugeben.

Dabei stehen die Farben fir folgende verkehrliche Einschrankungen:

- Volisperrung der Fahrbahn geplant
(auch bei nur einer Fahrtrichtung)

Eingriff in die Fahrbahn geplant,

z.B. Aufgrabungen, aber auch Baugerat
oder Absperrmaterial auf der Fahrbahn

kein Eingriff in die Fahrbahn geplant

Bei MalRnahmen mit unterschiedlichen verkehrlichen Einschrankungen, geben Sie bitte den
ungunstigsten Fall an.

Mit der Angabe dieser Information ermdglichen Sie eine bessere und zielflihrendere Planung und
Ausfuihrung der erforderlichen Arbeiten im Hauptverkehrsstralennetz der Stadt Nirnberg.

Servicebetrieb Offentlicher Raum Niirnberg
Eigenbetrieb der Stadt Nirnberg E-Mail: soer-v-5-ko@stadt.nuernberg.de

Werkleitung: Christian Vogel, Marco Daume, Ronald Hofler

Vorsitzender des Werkausschusses: Marcus Kénig, Oberbiirgermeister _
Steuernummer: 241/114/70231

-8-



NURNBERG

Anlage: Standortkriterien Netzverteiler

Grundsatzlich behalt sich die Stadt Nirnberg vor, in bestimmten Situationen
Einzelfallentscheidungen zu treffen, welche ggfs. von den hier definierten Auflagen abweichen.

a) Grunflachen (6ffentlich)
Schaltschranke in oder vor 6ffentlichen Grinflachen werden abgelehnt.

b) Grinflachen (privat)
Schaltschranke vor einer privaten Grunflache ohne Grundstiickseinfassung werden abgelehnt.
Vor einem durchsichtigen Hintergrund, z.B. Doppelstabmattenzaun oder Zaun ohne
Sichtschutz kénnen sie in Ausnahmefallen/ in Ermangelung weiterer Alternativen genehmigt
werden.
Schaltschranken vor Zaunen und Mauern wird zugestimmt, wenn diese an eine befestigte
Flache (z.B. Gehweg oder Parkbucht) angrenzen und annahernd die gleiche Hohe wie die
Schaltschranke aufweisen.

c) StralRenbegleitgrin/Baumscheiben
Schaltschranke in den Baumscheiben sowie im StralRenbegleitgriin werden abgelehnt.

d) Baumstandorte
Schaltschranke durfen nur aufderhalb des Kronentraufbereichs der Baume zuzlglich 1,50 m
auf befestigten Flachen aufgestellt werden. Alle Anschlussleitungen missen in die befestigten
Flachen mit einem Mindestabstand von 2,50 m zum Stamm des Baumes verlegt werden.

e) Grunzlge / Ubergeordneten Freiraumverbindungen
Dem Stadt- und Ortsbild insbesondere im Bereich von Griinzligen und Ubergeordneten
Freiraumverbindungen wird eine besondere Bedeutung beigemessen. Einer Aufstellung von
Schaltschranken in diesen Bereichen wird daher nur in Ausnahmefallen zugestimmt.

f) Restgehwegbreiten
Die Restgehwegbreite darf nur punktuell auf einer Lange von max. 2,0 m den Gehweg auf min.
1,5 m einschranken. An Stellen mit einer hohen Nutzungsintensitat durch den FuRverkehr wie
z.B. an Stralden mit einer hohen Erdgeschossnutzung, kann eine gréfiere
Mindestgehwegbreite bei punktuellen Einengungen gefordert werden (2,00 - 2,50 m). Handelt
es sich nicht mehr um eine, wie oben definierte, punktuelle Einengung, ist die
Mindestgehwegbreite nach Mobilitatsbeschluss von 2,50 m zu beachten.
Ist kein Gehweg vorhanden, ist dennoch ein hindernisfreier Durchgang, der ebenfalls nur
punktuell auf min. 1,5 m eingeschrankt werden darf, zu gewahrleisten.
Bei Senkrechtparkern ist ein Fahrzeugliberstand von bis zu 70 cm in den Gehweg
einzurechnen.

g) Denkmalschutz
Schaltschranke vor Einzeldenkmalern (hierzu kénnen auch Grundstlickseinfriedungen
gehodren) und unter Erkern werden abgelehnt. Im Denkmalensemble wird von Fall zu Fall
entschieden.

h) Reihungen
Reihungen von Schaltschranken sind mdglich, wenn sie eine ahnliche Bauhdhe aufweisen,
mehr als zwei, max. drei am Stiick sollten es aber nicht sein. Es ist grundsatzlich zu prifen,
ob alte Schaltschranke nicht auch demontiert werden kénnen.
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Ingenieurbauwerke

Schaltschranke durfen auf Ingenieurbauwerken (Briicken) nicht aufgestellt werden.

Die Festlegung Leitungen aus Briickenkappen (im Zuge von Erneuerungen oder Austausch)
herauszunehmen hat weiterhin Bestand. Leitungen (hier: Glasfaserkabel) sollen grundsatzlich
aufllen am Bauwerk — unterhalb der Briickenkappe — in einem eigenen ,Leitungspaket"
befestigt werden. Die technischen Vorgaben der RiLeiBRU im Hinblick auf Abstande,
Befestigungen und Prufbarkeit sind zu beachten. Besser naturlich noch ware eine eigens
gefuhrte Trasse, losgeldst vom Ingenieurbauwerk.

Der Abstand der Schaltschranke hat mit einem Mindestabstand von 2m zu den sichtbaren
Aullenkanten des Bauwerkes zu erfolgen.

Dies gilt sowohl fur Briicken als auch fir die anderen Ingenieurbauwerke (Stitzwande,
Larmschutzwande, Verkehrszeichenbriicken und Treppenanlagen mit statischem Nachweis)
StralRenreinigung

Schaltschranke in Nischen oder mit einem zu gro3en Abstand zur Fassade sind zu vermeiden.
Hierdurch erhoéht sich der Aufwand bei Reinigung und Unterhalt der 6ffentlichen
Verkehrsflache.

Kreuzungsbereiche

Schaltschranke in Kreuzungsbereichen z. B. an abgeschragten Fassaden oder Mauern und
Zaunen, sind aus stadtebaulichen Griinden und wegen der Einschrankung der
Sichtbeziehungen zu vermeiden.

Einbruchgefahr

Schaltschranke unterhalb von Fenstern sind wegen erhdhter Einbruchgefahr zu vermeiden.

m) Verkehrssicherheit

0)

Schaltschranke auf reinen Radwegen werden aus Sicherheitsgriinden abgelehnt.

Die Schaltkasten missen am Rand des Geh- und Radweges stehen, werden aber je nach
Nutzungsintensitat und Situation entschieden.

In Einmindungsbereichen von Geh- und Radwegen, Zufahrten, Querungsstellen, usw. ist auf
ausreichende Sichtverhaltnisse zu achten. Anlagen fur die Barrierefreiheit (BLS) durfen nicht
beeintrachtigt werden.

Mehrzweckstreifen/Verkehrsberuhigte Bereiche

An Schaltschranken auf Mehrzweckstreifen oder im verkehrsberuhigten Bereich sind Baken
z.B. mittels Klebefolien anzubringen. An der Stidseite das Zeichen 605-10 und an der
Nordseite das Zeichen 605-20.

Eine verkehrsrechtliche Anordnung ist hierfur nicht erforderlich.

U-Bahn

Schaltschranke im Nahbereich von U-Bahnbauwerken (Auf- und Abgange, Aufzlige,
Notausstiege, Liftungsschachte, technische Anlagen, etc.) sind zu vermeiden.
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Anlage: Riicklauf aus Mitverlegungs- u. Bedarfsanfrage an Dritte

Der Veranlasser eines Antrags nach TKG hat Dritte selbsttétig bezliglich qualifizierter
Stellungnahmen zu Mitverlegung und evtl. kollidierenden Baumalinahmen oder Bedarfe
abzufragen. Die Beteiligung ist dabei zu protokollieren und der Koordinierungsstelle (SOR/V-5/KO,
soer-v-5-ko@stadt.nuernberg.de) mit diesem Formular nachzuweisen.

Angaben zur Mallnahme

Veranlasser / Bauherr

Projekt-Nr.

Bereich
(StralRen / Ortsteil)

Baubeginn / Zeitraum

Akz. SOR/V-5/KO
(falls bekannt)

Mitverl
Antwort erhalten ée\ﬁaﬁsg:ﬁg Aus;ug aus Aptwort,
angefragtes Beteiliqun Details Bauzeit,
Unternehmen gung i Umfang,
JA | NEIN beteliligt JA NEIN | Ansprechpartner
N-ERGIE Netz GmbH immer a O O OJ O
Deutsche Telekom immer
] O] O O [l

Technik GmbH
1&1 Versatel

immer ] O] O O [l
Deutschland GmbH
Vodafone Deutschland

immer ] O] O O [l
GmbH
Vodafone GmbH immer O O [l O O
OXG Glasfaser GmbH immer O O [l O O
Tele Columbus immer ] O] ] O] ]
VAG Verkehrs-
Aktiengesellschaft immer ] [ ] H ]
Nurnberg
Deutsche Bahn AG
(Immobilien/Kommunikationst immer 0 [ 0 [ 0
echnik)
M-net
Telekommunikations immer [l O] O O [l
GmbH

Servicebetrieb Offentlicher Raum Niirnberg
Eigenbetrieb der Stadt Nirnberg E-Mail: soer-v-5-ko@stadt.nuernberg.de

Werkleitung: Christian Vogel, Marco Daume, Ronald Hofler
Vorsitzender des Werkausschusses: Marcus Kénig, Oberbiirgermeister _
Steuernummer: 241/114/70231

-11 -



-11 -

NURNBERG
TK Networks GmbH immer [l Ol [l Ol [l
Amt fur Erndhrung, wenn
Forstflachen im
Landwirtschaft und [l | Il Ol Il
Stadtgebiet
Forsten betroffen
im Bereich
infra firth gmbh Stadtgrenze ] [ ] H ]
Firth
Wasser- und MDK
wenn O| O O O O
Schifffahrtsamt betroffen
wenn
Gewasser
Wasserwirtschaftsamt
Niirnb 1.und 2. L [ L O O
urnberg Ordnung
betroffen
Hafen Nirnberg-Roth im Bereich
(¢} im Bereic = = ] = ]
GmbH Hafen
Flughafen Nirnber im Bereich
g (¢} im Bereic ] ] ] ] ]
GmbH Flughafen
im Bereich
Gewerbepark Gewerbepark
Nurnberg-Feucht- Nirnberg- ] [ ] H ]
Wendelstein Feucht-
Wendelstein
......... ] ] ] ] ]

Bei Neu- und Umbau von Anlagen (z. B. Ver- und Entsorgungsleitungen) ist ein Instruktionsverfahren mit
Dritten, parallel zum Antrag nach TKG, vom Antragsteller durchzufiihren.
Die im beigefiigten Ricklaufformular (Anhang) genannten sind vom Antragsteller selbsttatig

e von der geplanten BaumalRnahme zu informieren,

e eine qualifizierte Stellungnahme evtl. Belange oder Vorbehalte einzuholen

e und Mitverlegungswiinsche abzufragen.

Im Formular sind die baulich und verkehrlich relevanten Ergebnisse aus den Riickantworten der Abfragen
anzugeben.

Das Ricklaufformular (Anhang) ist Teil der vollstandigen und priffahigen Antragsunterlagen und muss -um
Verzdgerungen der Bescheidung zu vermeiden- spatestens 3 Wochen nach Antragseinreichung vorliegen.

Servicebetrieb Offentlicher Raum Niirnberg
Eigenbetrieb der Stadt Nirnberg E-Mail: soer-v-5-ko@stadt.nuernberg.de

Werkleitung: Christian Vogel, Marco Daume, Ronald Hofler

Vorsitzender des Werkausschusses: Marcus Kénig, Oberbiirgermeister _
Steuernummer: 241/114/70231



	Unter den folgenden Links finden Sie die aktuellsten Informationen zu Spartenauskünften und Instruktionen in Form von Beteiligungslisten, Anforderungen bei Anträgen sowie ein interaktiver Stadtplan, in dem Sie grafische Eintragungen bezüglich Baugebie...
	Vollsperrung der Fahrbahn geplant  (auch bei nur einer Fahrtrichtung)
	kein Eingriff in die Fahrbahn geplant


